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Basler Frauenbefragung vom 20-/21. Februar 1954*

Leitsätze für die Propaganda

Motto : Republik und besonders Demokratie bedeuten Herrschaft
durch die Beherrschten, und was im wesentlichen dasselbe ist: Frei-
heit und Rechtsstaat bedeuten Teilhabe an der Setzung des Rechts,
dem der Bürger unterworfen ist. Wo diese Teilnahme fehlt., ist
Untertanenschaft.

Professor Dr. Max Huber

Wir gründen die Forderung des F r a u e n s t i m m r e c h ts auf fol-
gende Tatsachen: Die Schweiz ruft als Demokratie ihre mündigen Bürgjer
zur Beteiligung am Staatswerk auf. Es widerspricht dem Grundsatz der
Demokratie, bedeutet den Frauen gegenüber eine Unigerechtigkeit und
gereicht dem Staat zum Schaden, dass die Bürgerinnen von der Beteiii-
gung ausgeschlossen sind.

Die Bürgerinnen tragen durch ihre Arbeit inner- und ausserhalb des
Hauses zum Gedeihen des Staates bei wie die Bürger. Wie diese liefern
sie durch ihre Steuern dem Staat die Mittel für seine Bedürfnisse. Eine
besonders wichtige Aufgabe ist den Bürgerinnen in der Familie, in der
Schaffung des Heims, der Pflege und Erziehung der Kinder übertragen.
Auch die Betreuung Kranker, Behinderter und Notleidender ist in wei-
tem Umfang ihnen anvertraut. Im kulturellen Leben der Schweiz sind
die Bürgerinnen nicht zu missen. Selbst an der Aufgabe der Landesver-
teidigung sind manche Bürgerinnen beteiligt.

Der Staat greift durch zahlreiche Gesetze und Verordnungen in das
Leben seiner Bürgerinnen ein: in ihr Familienleben, in ihren Haushalt,
in die Schulung und Berufsbildung ihrer Kinder. Er ordnet die Arbeits-
Verhältnisse grosser Gruppen erwerbstätiger Frauen. Er bestimmt ihre
Steuern. Er misst ihnen die Fürsorgebeträge und die Zuwendungen aus
VolksVersicherungen zu.

Dennoch ist den Bürgerinnen nicht gestattet, durch Teil-
nähme an Abstimmungen ihrem Willen mit Bezug auf Verfassung und
Gesetze Ausdruck zu geben, noch bei Wahlen die Leute ihres Vertrauens
zu bezeichnen und selbst als Vertrauensleute bezeichnet zu werden. Ge-
rade weil die politischen Rechte des Bürgers in der Schweiz weiter ent-
wickelt sind als in den meisten andern Ländern, ist das Mitspracherecht
für die Bürgerinnen besonders wichtig: Entscheide in Sachfragen stellen
den schweizerischen Weg dar, der den Bürgern direkten Einfluss auf die
zu lösenden Probleme des Landes gestattet.

* „Die Staatsbürgerin" verfolgt mit vielen guten Wünschen die Arbeit der „Baslerinnen"
und bittet ihre Leser diese zu unterstützen durch Beiträge auf Postcheckkonto
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Die Frauenbefragung in Genf hat gezeigt, dass eine sehr grosse Zahl
von Frauen jenes Kantons freudig bereit sind, die Arbeit auf sich zu
nehmen, die mit der Erfüllung voller staatsbürgerlicher Pflichten ver-
bunden ist. Wie sie möchten auch die Basler Frauen — in Zusammen-
arbeit mit den Männern — ihre Kräfte in den Dienst der All-
gemeinheit stellen.

Die Zeit ist also gekommen, das« die Schweiz vom
Männerstimmrecht zum Er wachsen enstimm recht
übergehe und dadurch aus einer halben zu einer
ganzen Demokratie werde.

Nicht Rechte fordern, sondern das Recht fördern
Die Frauenbefragung rückt näher, und immer mehr Frauen ma-

eben sich ihre Gedanken darüber. Das ist recht so, denn der schlimmste
Feind jeder guten Neuerung ist Gleichgültigkeit.

Kürzlich hat eine Thurgauerin, die iin Rieben wohnt, im dortigen
„Blättli" den Frauen allerhand Ratschläge erteilt, die sie bei der Frauen-
befrageung befolgen sollten. Es gab gute darunter, so z. B. „Me sott
unbedingt go stimme". Schlecht dagegen war u. a. der Rat, man (dar-
unter versteht die Thurgauerin die verheirateten, nicht berufstätigen Frau -
en) solle ja nicht etwa aus Solidarität für „üseri berufstätige und ledige
Sohwöstere" ein Ja in die Urne lesen.

Einen andern Rat. der uns sehr zu denken gab, haben wir als Titel
oben hingesetzt. Wir Befürworterinnen des Erwachsenenstjlhmrechts
glauben nämlich, dass wir das schweizerische oder das kantonale Recht
fördern, d. h. um einen Schritt vorwärts bringen, wenn wir das Stimm-
recht für die Frauen verlangen. Wir denken in Dankbarkeit an die Män-
ner und Frauen, die für die Freiheitsrechte der Sklaven kämpften, an
die Bauern, die sich im 17. Jahrhundert für die Rechte ihrer Standes-
genossen opferten, an Männer wie Greulich, die für die Rechte der Arbei-
ter eintraten, an Frauen wie Dr. Annie Leueh, die jahrzehntelang um
ein besseres Bürgerrechtsgesetz für die Frauen kämpften; sie alle for-
derten Rechte, um das Recht zu fördern.

Nichts anderes taten auch die Männer des 19. Jahrhunderts, die in
einer grossen Zahl von Kantonen der Schweiz das

Mitspracherecht aller Bürger
verlangten, in Basel kam es darob zum Krieg, weil die Städter nicht
auf ihre Vorrechte verzichten wollten. In der Heimat der Thurgauerin
dagegen wickelte sich alles friedlich — ein Berichterstatter sagt „nicht
ohne eine gewisse Munterkeit und poetische Wärme" — ab. Zwehnal
zogen die „Fordernden" zu Kundgebungen naöh Weinfelden und erreich-
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